
 

1Hiermit wird Gliederungspunkt 1 des Positionspapiers KBV 2020 weiter konkretisiert, vgl. 
http://www.kbv.de/media/sp/2017_05_22_KBV__Acht_Punkte_Programm_Strukturwandel.pdf 
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ÄRZTLICHE VERSORGUNG  
‚FREIE BAHN‘ FÜR DEN NOTWENDIGEN STRUKTUR-
WANDEL – VERSORGUNGSZIELE UND REGIONALE 
BESONDERHEITEN STÄRKER BERÜCKSICHTIGEN1 
 

Unser Ziel 
Wir wollen die ambulante Versorgung weiter stärken. Hierzu wollen wir die rechtlichen Möglichkeiten für 
den Aufbau und die nachhaltige Sicherung krankenhausergänzender und krankenhausersetzender Struktu-
ren in der vertragsärztlichen Versorgung schaffen und notwendige Versorgungsstrukturziele festlegen.  
Die Gesamtvertragspartner sollen die Höhe der morbiditätsbedingten Vergütungen der Kassenärztlichen 
Vereinigungen (KVen) unter Beachtung der vorhandenen Kosten-, Versorgungs- und Morbiditätsstruktur 
sowie der zu entwickelnden ambulanten Versorgungsstrukturen so anpassen, dass die vereinbarten Ver-
sorgungsstrukturziele sowie bestehenden Strukturen sachgerecht finanziert werden. 
 

Die Herausforderung 
Deutschland verändert sich. Der demografische Wandel ist keine Zukunftsprognose mehr. In der kommen-
den Legislaturperiode gehen die ersten Generationen der ‚Babyboomer‘ in den Ruhestand. Die demografi-
sche Entwicklung verändert auch Lebensbedingungen und Regionen in Deutschland: Bevölkerungswachs-
tum konzentriert sich auf wenige Metropolen; in vielen ländlichen Regionen hingegen wird die Bevölkerung 
weiter zurückgehen und im Schnitt viel älter und hilfsbedürftiger werden. Die Lebenserwartung steigt, auch 
für Menschen mit chronischen Krankheiten. Fazit: Durch die Ruhestandswelle, die veränderte räumliche 
Verteilung und die Zunahme behandlungsbedürftiger Menschen werden Anforderungen an die Leistungs-
fähigkeit der Sozialversicherung stark steigen. 
 
Für die medizinische Versorgung im Alltag heißt das: effizienter werden, vermeidbare Ausgaben reduzie-
ren. Möglichkeiten dazu bestehen. Der medizinisch-technische Fortschritt schafft laufend mehr Optionen 
ambulanter Versorgung, wo bisher eine Krankenhausbehandlung notwendig war. Die Chancen hat der 
Sachverständigenrat Gesundheit in seinem Gutachten 2012 herausgearbeitet: Die Ambulantisierung der 
Medizin kann den Ausgabenanstieg im Gesundheitswesen mindern. Einsparpotenziale, die in einigen Regi-
onen bereits zum Teil realisiert werden, bestehen in der für Patienten belastenden stationären Versorgung; 
sie müssen genutzt und die ambulante Versorgung wo immer möglich gefördert werden. 
  

Handlungsbedarf im Gesundheitswesen 
Die Politik muss jetzt die Weichen für den notwendigen Strukturwandel stellen. Voraussetzung für eine 
Bereinigung oder Veränderung verzichtbarer Krankenhauskapazitäten ist ein gezielter Ausbau bzw. eine 
nachhaltige Sicherung der vertragsärztlichen Versorgung. Studien belegen: Wo dies geleistet wurde, ent- 
 



 

2Vgl. z. B. Sundmacher et al. (2015):  Which hospitalisations are ambulatory care-sensitive, to what degree, and how could the rates be reduced? 
Results of a group consensus study in Germany. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851015001943;oder  
IGES Institut 2014: Forschungsvorhaben zur Umsetzung des § 221b Absatz 2 SGB V 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/Publikationen/Forschungsberichte/2014/2014_3/140808_Forschungsbericht-
IGES-Institut-Versorgung-Aerzte.pdf; oder 
Czihal et al. (2014): Arbeitsteilung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung http://www.versorgungsatlas.de/themen/alle-analysen-nach-
datum-sortiert/?tab=6&uid=53 
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stehen weniger vermeidbare Krankenhausfälle; die Versorgung ist effizienter2. An diesen ‚Best-Practice-
Beispielen‘ sollte die weitere Entwicklung und Bewertung der Versorgungsstrukturen und  -prozesse orien-
tiert werden. Dazu bedarf es einer Weiterentwicklung der Rechtsgrundlagen für die Regelversorgung. 

 
Der Lösungsansatz in 5 Punkten 
1. VERSORGUNGSZIELE UND INVESTITIONSPLÄNE FÜR EINE ZUKUNFTSFÄHIGE ÄRZTLICHE VERSORGUNG 
Krankenkassen und KVen müssen vorausschauend agieren können. Nach geltender Rechtslage wird die 
Weiterentwicklung der Gesamtverträge durch einen rückwärts gewandten Datenkranz begrenzt. Behand-
lungsmöglichkeiten werden so durch Ereignisse bestimmt, die vor drei bis vier Jahren stattgefunden haben. 
So kann jedoch nicht zeitnah und vorrausschauend auf das Schließen von Krankenhausabteilungen reagiert 
werden, die kurzfristig zu einem höheren vertragsärztlichen Versorgungsbedarf der Versicherten führen.  
Stattdessen müssen ambulante Versorgungsstrukturen schrittweise entwickelt und an Versorgungszielen 
der Zukunft ausgerichtet werden. Damit die Krankenkassen dies finanzieren können und zugleich entlastet 
werden, müssen bestehende Regelungen im vertragsärztlichen wie stationären Vertrags- bzw. Vergütungs-
system verändert werden. Mit wenigen Änderungen im SGB V können die Zukunftschancen hierdurch 
nachhaltig verbessert werden. 
 
2. VORFAHRT FÜR REGIONALE ENTSCHEIDUNGSKOMPETENZ  
Die mit dem Versorgungsstrukturgesetz begonnene Re-Regionalisierung der Gesamtverträge hat sich be-
währt, muss aber weiter geführt werden. Der Gesetzgeber muss die Gesamtvertragspartner dazu verpflich-
ten, kassenartenspezifisch Maßnahmen zur Förderung des ambulanten Versorgungspotenzials und zur 
nachhaltigen Sicherung vorteilhafter vertragsärztlicher Strukturen zu vereinbaren, um vermeidbare Kran-
kenhausfälle zu reduzieren. 
 
3. WAS GUT IST KANN NOCH BESSER WERDEN 
Wer effiziente, zukunftsfähige Versorgungsstrukturen schaffen und erhalten will, darf sich nicht an bundes-
durchschnittlichen Kennzahlen des Versorgungsbedarfs und der Vergütung orientieren. Entsprechende 
Mittelwerte dürfen deshalb kein Referenzwert für die Weiterentwicklung der Gesamtverträge sein. Bei der 
Wahl der Versorgungsziele und der Bewertung bestehender ambulanter Strukturen sollten sich die Ge-
samtvertragspartner vielmehr am Beispiel der Regionen orientieren, in denen das ambulante Potenzial 
bereits am besten realisiert und die oben genannten Herausforderungen bereits bestens gemeistert wer-
den. Diese wünschenswerten und bedarfsgerechten Versorgungsstrukturen müssen dann angemessen 
finanziert werden.  
 
4. GENAUES HINSEHEN IST EIN MUSS 
Regionale Besonderheiten der Morbiditätsstruktur der Patienten und regionale Besonderheiten der Kos-
ten- und Versorgungsstruktur können bislang nicht adäquat berücksichtigt werden; die sachgerechte An-
passung der Aufsatzwerte für den Behandlungsbedarf ist eine wesentliche Voraussetzung für den Aufbau 
leistungsfähiger ambulanter Versorgungsstrukturen bzw. deren nachhaltigen Sicherung.  
 

5. KLARE PERSPEKTIVEN BIETEN 
Wer Investitionen in zukunftsweisende Versorgungsstrukturen fördern will, muss stabile Rahmenbedingun-
gen gewährleisten. Versorgungsziele können nicht jährlich wechseln. Für strukturelle Weiterentwicklungen 
der Versorgung müssen Krankenkassen und KVen mehrjährige Vereinbarungen schließen können. 

 

 

 


